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Betreff 
 
Querungshilfe Meindorfer Straße 
 
Nach hiesiger Information soll die Querungshilfe auf der Meindorfer Straße (L 16) in Höhe Zufahrt 
zum Friedhof Menden/Pädchensweg/Bushaltestelle mit weißen Rillensteinen versehen werden, um 
sehbehinderten Menschen eine bessere Orientierung zu ermöglichen. 
Bei dieser Querungshilfe handelt es sich um einen örtlichen Bereich, der aufgrund des Schulzent-
rums Menden, des Friedhofes Menden, des Grünen C usw. in erheblichem Maß durch Fußgänger 
und Fahrradfahrer genutzt wird. Um hier eine verlässliche und deutliche rechtliche Verkehrssituation 
für alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen und so die Verkehrssicherheit maßgeblich zu verbessern, 
bietet sich aus Sicht der CDU ein klassischer „Zebrastreifen“, wie einer auf der gleichen Straße in 
Höhe der T-Kreuzung Meindorfer Straße/Von-Galen-Straße verwirklicht wurde, an. 

 
 
Fragestellung: 
Hierzu hat die CDU-Fraktion folgende Fragen: 
 

1. Wurde in der Vergangenheit schon einmal der Versuch unternommen, an der bezeichneten 

Stelle einen „Zebrastreifen“ – unabhängig, ob durch die Verwaltung der Stadt Sankt Augustin 

bzw. der „Landesverwaltung“ – zu errichten? Wenn ja, was hat die Realisierung verhindert? 

 

2. Welche Begründung wurde für die Errichtung des „Zebrastreifens“ an der T-Kreuzung Mein-

dorfer Straße/Von-Galen-Straße genutzt? 
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3. Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um an der bezeichneten Stelle einen „Zeb-

rastreifen“ erstellen zu können? 

 

4. Wer ist für die Realisierung verantwortlich? 

 

 

 

Wir bitten die Fragen auch schriftlich zu beantworten. 

 

 

gez. Georg Schell   gez. Claudia Feld-Wielpütz  gez. Wilfried Quadt  

 

gez. Dr. Lutz Pageler   gez. Guido Bonerath   gez. Werner Müller  

 

gez. Axel Grzeszkowiak 
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